
 
 

Übertragung der Aufsichtspflicht an ein anderes Vereinsmitglied  
 
 

Kinder unter  8 Jahren dürfen das Bad ohne Begleitung des oder der Erziehungs-
berechtigten nicht selbständig benutzen.  
 
Die Erziehungsberechtigten können die Aufsichtspflicht an jedes erwachsene  
Vereinsmitglied übertragen,  wenn sie das Kind nicht selbst ins Schwimmbad  
begleiten möchten.  
 
Die Übertragung der Aufsichtspflicht an ein namentlich benanntes erwachsenes  
Vereinsmitglied muss spätestens vor Betreten des Bades bei der Aufsicht abgegeben 
werden. 
 
 
Einwilligung 
 
Ich,          übertrage die Aufsichtspflicht meines 

Kindes/meiner Kinder auf       . Diese Haftungsübertra-

gung gilt bis zu meinem Wiederruf.  

Die Aufsichtsperson meines Kindes/meiner Kinder muss sich beim Betreten des  

Bades bei der Aufsicht melden. 

 
Ich bestätige, dass die Benutzung des Schwimmbades auf eigene Gefahr erfolgt. 
Das Schwimmbad wird ohne Bademeister und/oder Rettungsschwimmer betrieben. 
 
Ich bin Erziehungsberechtigte(r) von 
 

1.       
 

2.       
 

3.       
 

4.       
 

 
 
 
                                                                                     ________________________                        
Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigter  Unterschrift Übertragener 


